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Vertragsparteien

Fir den Anwendungsbereich der Vereinbarung siehe die vom Sekretariat des Koordinierungsgremiums
verdffentlichte Liste der zustadndigen Behorden (Anm.: siehe FuRRnote 1), der zu entnehmen ist, welche
Behorden die Vereinbarung unterzeichnet haben und zwischen welchen Behdrden die Vereinbarung
wirksam ist.

Ratifikationstext
(Anm.: letzte Anpassung durch Kundmachung BGBI. 111 Nr. 225/2018)

Die Mehrseitige Vereinbarung gilt gemal einer von der zustandigen Osterreichischen Behdrde am
27.Janner 2016 abgegebenen Erklarung als von dieser unterzeichnet und ist mit diesem Datum fiir
Osterreich in Kraft getreten.

Durch Abgabe der Notifikationen gemaR § 8 Abs. 1 lit. a bis d sowie lit. e Zi am 20. April bzw.
25. Oktober 2017 beim Sekretariat des Koordinierungsgremiums ist die Vereinbarung fir die zustandige
Behdrde von Osterreich wirksam geworden.
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Die Mehrseitige Vereinbarung stellt eine qualifizierte Vereinbarung geméR § 2 Z 10 VPDG, BGBI. |
Nr. 77/2016 idgF, dar, die die beteiligten Staaten oder Gebiete auf Grundlage des Art. 6 des
Ubereinkommens (ber die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, BGBI. Il Nr. 193/2014, zum
automatischen Austausch der landerbezogenen Berichte verpflichtet, sofern eine Notifikation beim
Sekretariat des Koordinierungsgremiums erfolgt ist. Fiir den Anwendungsbereich der Vereinbarung siehe
die vom Sekretariat des Koordinierungsgremiums veréffentlichte Liste der zustandigen Behdrden?, der zu
entnehmen ist, welche Behorden die Vereinbarung unterzeichnet haben und zwischen welchen Behdrden
die Vereinbarung wirksam ist.

1 Die vom Sekretariat des Koordinierungsgremiums gefiihrte Liste der zustdndigen Behdrden ist auf der
OECD-Website  unter  http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm
verdffentlicht.

Osterreich

ERKLARUNG UBER DEN ZEITPUNKT DER WIRKSAMKEIT FUR DEN
INFORMATIONSAUSTAUSCH NACH DER MEHRSEITIGEN VEREINBARUNG
ZWISCHEN DEN ZUSTANDIGEN BEHORDEN UBER DEN AUSTAUSCH
LANDERBEZOGENER BERICHTE

In der Erwagung, dass die Republik Osterreich beabsichtigt, im Jahr 2018 mit dem automatischen
Austausch landerbezogener Berichte zu beginnen, und dass die Republik Osterreich am 27. Janner eine
Erklarung Uber den Beitritt zur Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zustdndigen Behdrden uber den
Austausch landerbezogener Berichte! (im Folgenden ,,Mehrseitige Vereinbarung®) unterzeichnet hat, um
nach Artikel 6 des Ubereinkommens iiber die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen? in der Fassung des
am 1.Juni 2011 in Kraft getretenen Protokolls (im Folgenden ,.gedindertes Ubereinkommen®) diese
Informationen automatisch austauschen zu kénnen;

in der Erwagung, dass das gednderte Ubereinkommen nach dessen Artikel 28 Absatz 6 fur die Amtshilfe
im Zusammenhang mit Besteuerungszeitraumen gilt, die am oder nach dem 1. Janner des Jahres
beginnen, das auf das Jahr folgt, in dem das gednderte Ubereinkommen fiir eine Vertragspartei in Kraft
getreten ist, oder, wenn es keinen Besteuerungszeitraum gibt, fir die Amtshilfe im Zusammenhang mit
Steuerverbindlichkeiten, die am oder nach dem 1. Janner des Jahres entstehen, das auf das Jahr folgt, in
dem das gednderte Ubereinkommen fiir eine Vertragspartei in Kraft getreten ist;

in der Erwagung, dass Artikel 28 Absatz 6 des gednderten Ubereinkommens vorsieht, dass zwei oder
mehr Vertragsparteien in gegenseitigem Einvernehmen vereinbaren koénnen, dass das geénderte
Ubereinkommen fir die Amtshilfe im Zusammenhang mit friineren Besteuerungszeitraumen oder
Steuerverbindlichkeiten gilt;

eingedenk der Tatsache, dass ein Staat nur in Bezug auf Besteuerungszeitrdume oder
Steuerverbindlichkeiten des empfangenden Staates, fiir den das geanderte Ubereinkommen wirksam ist,
Informationen nach dem geanderten Ubereinkommen tbermitteln darf, und dass Ubermittelnde Staaten,
fiir die das Ubereinkommen in einem bestimmten Jahr neu in Kraft getreten ist, folglich nur in der Lage
sind, empfangenden Staaten Amtshilfe flir Besteuerungszeitrdume oder Steuerverbindlichkeiten zu
leisten, die am oder nach dem 1. Janner des Folgejahres beginnen oder entstehen;

in Anerkennung dessen, dass eine bestehende Vertragspartei des gednderten Ubereinkommens von einer
neuen Vertragspartei nach Artikel 6 des gednderten Ubereinkommens und nach der Mehrseitigen
Vereinbarung Informationen zu Besteuerungszeitrdumen oder Steuerverbindlichkeiten erhalten kdnnte,
die zu einem friiheren als dem im geénderten Ubereinkommen vorgesehenen Zeitpunkt begonnen haben
oder entstanden sind, sofern sich beide Vertragsparteien damit einverstanden erklédren, dass ein anderer
Zeitpunkt der Wirksamkeit gilt;

ferner in Anerkennung dessen, dass somit eine neue Vertragspartei des gednderten Ubereinkommens
giner bestehenden Vertragspartei nach Artikel 6 des gednderten Ubereinkommens und nach der
Mehrseitigen Vereinbarung Informationen zu Besteuerungszeitrdumen oder Steuerverbindlichkeiten
ibermitteln koénnte, die zu einem friineren als dem im gednderten Ubereinkommen vorgesehenen
Zeitpunkt begonnen haben oder entstanden sind, sofern sich beide Vertragsparteien damit einverstanden
erklaren, dass ein anderer Zeitpunkt der Wirksamkeit gilt;

in Bestatigung dessen, dass die Befugnis eines Staates, landerbezogene Berichte nach Artikel 6 des
geédnderten Ubereinkommens und nach der Mehrseitigen Vereinbarung zu Ubermitteln, den
Bestimmungen der Mehrseitigen Vereinbarung einschlieBlich der darin enthaltenen malgebenden
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Berichtszeitrdume des (bermittelnden Staates unterliegt, ungeachtet der Besteuerungszeitrdume oder
Steuerverbindlichkeiten des empfangenden Staates, auf die sich diese Informationen beziehen,

erklart die Republik Osterreich, dass das gednderte Ubereinkommen im Einklang mit den Bestimmungen
der Mehrseitigen Vereinbarung fir Amtshilfe gilt, die nach der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen der
Republik Osterreich und den anderen Vertragsparteien des gednderten Ubereinkommens geleistet wird,
die ahnliche Erklédrungen abgegeben haben, ungeachtet der Besteuerungszeitrdume oder
Steuerverbindlichkeiten, auf die sich diese Informationen im empfangenden Staat beziehen.

1 Kundgemacht in BGBI. 111 Nr. 27/2018.
2 Kundgemacht in BGBI. 111 Nr. 193/2014.

Vorbehalte und Erklarungen anderer Staaten und Hoheitsgebiete, Angaben zu den Anlagen A, B und C
zu diesem Ubereinkommen sowie Einspriiche und Einwendungen sind in englischer und franzosischer
Sprache auf der Website des Europarats unter http:/conventions.coe.int/ abrufoar [Ubereinkommen
Ubereinkommen SEV Nr. 127 bzw. Protokoll Protokoll SEV Nr. 208]:

Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Costa Rica, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan, Kolumbien, Republik Korea,
Liechtenstein, Litauen, Malaysia, Malta, Mexiko, Neuseeland, Niederlande (samt Curagao, europdischen
und karibischen Teil, Inseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba), Norwegen, Pakistan, Polen, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Siidafrika, Vereinigtes Konigreich (samt
Caymaninseln, Guernsey, Insel Man, Jersey)

Praambel/Promulgationsklausel
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In der Erwégung, dass die Staaten der Unterzeichner der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den
zustdndigen Behorden iiber den Austausch ldnderbezogener Berichte (,,Vereinbarung™) Vertragsparteien
des Ubereinkommens (ber die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen beziehungsweise des
Ubereinkommens (iber die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der durch das Protokoll geanderten
Fassung (,,Ubereinkommen*) oder darunter fallende Hoheitsgebiete sind oder das Ubereinkommen
unterzeichnet oder ihre entsprechende Absicht bekundet haben und anerkennen, dass das Ubereinkommen
vor dem automatischen Austausch landerbezogener Berichte fur sie in Kraft und wirksam sein muss,

in der Erwigung, dass ein Land, welches das Ubereinkommen unterzeichnet oder seine
entsprechende Absicht bekundet hat, erst ein Staat im Sinne des § 1 dieser Vereinbarung werden wird,
wenn es Vertragspartei des Ubereinkommens geworden ist,

in der Erwdgung, dass die Staaten von dem Wunsch geleitet sind, durch den automatischen
Austausch jahrlicher I&nderbezogener Berichte die internationale steuerliche Transparenz zu erhéhen und
den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehdrden zu Informationen (ber die weltweite Verteilung der
Einkiinfte und der entrichteten Steuern sowie bestimmte Indikatoren fur die Orte wirtschaftlicher
Tatigkeit in den Steuergebieten, in denen multinationale Unternehmensgruppen tétig sind, zu verbessern,
um die Verrechnungspreisrisiken und andere Risiken im Zusammenhang mit Gewinnverkiirzung und
Gewinnverlagerung allgemein zu bewerten sowie gegebenenfalls fir wirtschaftliche und statistische
Analysen,

in der Erwagung, dass das Recht der jeweiligen Staaten den berichtenden Rechtstrager einer
multinationalen Unternehmensgruppe verpflichtet oder verpflichten soll, jéhrlich einen l&nderbezogenen
Bericht vorzulegen,

in der Erwagung, dass der l&nderbezogene Bericht Bestandteil einer dreistufigen Struktur sein soll,
zusammen mit einer globalen Stammdokumentation und einer Einzeldokumentation, die gemeinsam
einen standardisierten Ansatz fiur die Verrechnungspreisdokumentation darstellen, der den
Steuerverwaltungen sachdienliche und verlassliche Informationen zur Durchfiihrung einer effizienten und
belastbaren Bewertungsanalyse des Verrechnungspreisrisikos liefern wird,

in der Erwigung, dass Kapitel Il des Ubereinkommens die Grundlage fir den
Informationsaustausch zu Steuerzwecken einschlieflich des automatischen Informationsaustauschs
schafft sowie den zustdndigen Behdrden der Staaten gestattet, den Umfang und die Modalitaten dieses
automatischen Austauschs zu vereinbaren,

in der Erwagung, dass Artikel 6 des Ubereinkommens vorsieht, dass zwei oder mehr
Vertragsparteien einen automatischen Informationsaustausch einvernehmlich vereinbaren konnen,
obgleich der eigentliche Informationsaustausch bilateral zwischen den zustdndigen Behorden erfolgen
wird,

in der Erwdgung, dass die Staaten zum Zeitpunkt des ersten Austauschs landerbezogener Berichte
Uber Folgendes verfligen werden oder verfligen sollen: i) geeignete Schutzvorkehrungen zur
Sicherstellung der vertraulichen Behandlung der nach dieser Vereinbarung erhaltenen Informationen und
ihrer Verwendung flr eine allgemeine Bewertung der Verrechnungspreisrisiken und anderer Risiken im
Zusammenhang mit Gewinnverkirzung und Gewinnverlagerung sowie gegebenenfalls fiir wirtschaftliche
und statistische Analysen nach 85 dieser Vereinbarung, ii) die Infrastruktur fur eine wirksame
Austauschbeziehung (einschlieBlich bestehender Verfahren zur Gewéhrleistung eines fristgerechten,
fehlerfreien und vertraulichen Informationsaustauschs, wirksamer und zuverléssiger Ubertragungswege
sowie Ressourcen fur die zlgige Klarung von Fragen und Anliegen zum Austausch oder zu
Auskunftsersuchen sowie flr die Durchfiihrung des § 4 dieser Vereinbarung) und iii) die erforderlichen
Rechtsvorschriften zur Verpflichtung der berichtenden Rechtstrdger zur Vorlage landerbezogener
Berichte,

_in der Erwagung, dass die Staaten entschlossen sind, sich nach Artikel 24 Absatz 2 des
Ubereinkommens sowie § 6 Absatz 1 dieser Vereinbarung zu beraten mit dem Ziel, Félle unerwiinschter
wirtschaftlicher Ergebnisse, auch fiir einzelne Unternehmen, zu regeln,

in der Erwdgung, dass Verstandigungsverfahren, beispielsweise auf der Grundlage eines zwischen
den Staaten der zustdndigen Behorden geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens, weiterhin
Anwendung finden, wenn landerbezogene Berichte aufgrund dieser VVereinbarung ausgetauscht wurden,
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in der Erwagung, dass die zustandigen Behdrden der Staaten beabsichtigen, diese Vereinbarung zu
schlieBen, und zwar unbeschadet (etwaiger) innerstaatlicher Gesetzgebungsverfahren sowie vorbehaltlich
der im Ubereinkommen vorgesehenen Vertraulichkeitsvorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen
einschlieBlich der Bestimmungen, welche die Verwendung der danach ausgetauschten Informationen

einschranken,

sind die zustandigen Behdrden wie folgt Gbereingekommen:

Schlagworte
e-rk3

Zuletzt aktualisiert am
08.11.2022

Gesetzesnummer
20010161

Dokumentnummer
NOR40212701

www.ris.bka.gv.at Seite 5von 5



	Österreich
	ERKLÄRUNG ÜBER DEN ZEITPUNKT DER WIRKSAMKEIT FÜR DEN INFORMATIONSAUSTAUSCH NACH DER MEHRSEITIGEN VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN ÜBER DEN AUSTAUSCH LÄNDERBEZOGENER BERICHTE


